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Fliegende Bauten 

Wann und wo sind fliegende Bauten zulässig? 
(Rechtsgrundlage § 84 Niedersächsische Bauordnung) 
 
Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt sind, an verschiedenen 
Orten wiederholt und befristet aufgestellt und wieder abgebaut zu werden. Baustelleneinrich-
tungen, Baugerüste, Zelte, die dem Wohnen dienen, und Wohnwagen gelten nicht als flie-
gende Bauten.  
 
Fliegende Bauten bedürfen keiner Baugenehmigung. Ein fliegender Bau darf jedoch zum 
Gebrauch nur aufgestellt werden, wenn für diesen eine Ausführungsgenehmigung erteilt 
worden ist. Keiner Ausführungsgenehmigung bedarf es für die im Anhang genannten flie-
genden Bauten, unter den Voraussetzungen des § 82 Abs. 1NBauO, für fliegende Bauten, 
die der Landesverteidigung dienen. 
Die oberste Bauaufsichtsbehörde bestimmt, welche Bauaufsichtsbehörde für Ausführungs-
genehmigungen zuständig ist.  
 
Die Ausführungsgenehmigung wird auf schriftlichen Antrag für eine bestimmte Frist, längs-
tens für fünf Jahre, erteilt. Sie kann auf schriftlichen Antrag um jeweils höchstens fünf Jahre 
verlängert werden. Die Ausführungsgenehmigung und deren Verlängerung werden in einem 
Prüfbuch erteilt, dem eine Ausfertigung der mit Genehmigungsvermerk versehenen Bauvor-
lagen beizufügen ist.  
 
Der Inhaber der Ausführungsgenehmigung hat den Wechsel seines Wohnsitzes oder seiner 
gewerblichen Niederlassung oder die Übertragung eines fliegenden Baues an Dritte der für 
die Ausführungsgenehmigung zuständigen Behörde anzuzeigen. Die Behörde hat die Ände-
rungen in das Prüfbuch einzutragen und sie, wenn mit den Änderungen ein Wechsel der Zu-
ständigkeit verbunden ist, der nunmehr zuständigen Behörde mitzuteilen.  
 
Die Aufstellung fliegender Bauten, die einer Ausführungsgenehmigung bedürfen, muss recht-
zeitig vorher der Bauaufsichtsbehörde des Aufstellungsortes unter Vorlage des Prüfbuchs 
angezeigt werden. Diese Bauten dürfen unbeschadet anderer Vorschriften nur in Gebrauch 
genommen werden, wenn die Bauaufsichtsbehörde sie abgenommen hat (Gebrauchsab-
nahme). Das Ergebnis der Gebrauchsabnahme ist in das Prüfbuch einzutragen. Die Bauauf-
sichtsbehörde kann im Einzelfall auf die Gebrauchsabnahme verzichten.  
 
Die Bauaufsichtsbehörde hat die notwendigen Auflagen zu machen oder die Aufstellung oder 
den Gebrauch fliegender Bauten zu untersagen, soweit dies nach den örtlichen Verhältnis-
sen oder zur Abwehr von Gefahren erforderlich ist, besonders weil die Betriebs- oder Stand-
sicherheit nicht oder nicht mehr gewährleistet ist oder weil von der Ausführungsgenehmigung 
abgewichen wird. Wird die Aufstellung oder der Gebrauch aufgrund von Mängeln am flie-
genden Bau untersagt, so ist dies in das Prüfbuch einzutragen; die für die Ausführungsge-
nehmigung zuständige Bauaufsichtsbehörde ist zu benachrichtigen. Das Prüfbuch ist einzu-
ziehen und der für die Ausführungsgenehmigung zuständigen Bauaufsichtsbehörde zuzulei-
ten, wenn die Herstellung ordnungsgemäßer Zustände innerhalb angemessener Frist nicht 
zu erwarten ist.  
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Bei fliegenden Bauten, die längere Zeit an einem Aufstellungsort betrieben werden, kann die 
für die Gebrauchsabnahme zuständige Bauaufsichtsbehörde weitere Abnahmen durchfüh-
ren. Das Ergebnis dieser Abnahmen ist in das Prüfbuch einzutragen. 

Die Ausführungsgenehmigungen anderer Länder gelten auch in Niedersachsen. 

Ohne Ausführungsgenehmigung und Gebrauchsabnahme kö nnen errichtet werden 

(Rechtsgrundlage § 69 Abs.1 Niedersächsische Bauordnung) 

Fliegende Bauten und sonstige vorübergehend aufgest ellte oder genutzte bauliche 
Anlagen 

• Fliegende Bauten bis 5 m Höhe, die nicht dazu bestimmt sind, von Besucherinnen und 
Besuchern betreten zu werden, 

• Gerüste, 
• Baustelleneinrichtungen einschließlich der Lagerhallen, Schutzhallen und Unterkünfte,  
• vorübergehend genutzte, unbefestigte Lagerplätze für landwirtschaftliche, fortwirtschaftli-

che und erwerbsgärtnerische Erzeugnisse, wie Kartoffel-, Rübenblatt- und Strohmieten, 
• Zelte, die der Landesverteidigung, dem Katastrophenschutz oder der Unfallhilfe dienen 

und nur vorübergehend aufgestellt werden, 
• Zelte, die dem Wohnen dienen und nur gelegentlich für höchstens drei Tage auf demsel-

ben Grundstück aufgestellt werden, es sei denn, dass auf dem Grundstück und in dessen 
Nähe gleichzeitig mehr als zehn Personen zelten, 

• Zelte, die fliegende Bauten sind, mit einer Grundfläche bis 75 m², 
• bauliche Anlagen, die zu Straßenfesten nur vorübergehend errichtet werden und die kei-

ne fliegenden Bauten sind, 
• bauliche Anlagen, die für höchstens drei Monate auf genehmigtem Messe- und Ausstel-

lungsgelände errichtet werden, ausgenommen fliegende Bauten, 
• bauliche Anlagen, die dem Verkauf landwirtschaftlicher Produkte durch den Erzeuger 

dienen und nicht fest mit dem Boden verbunden sind, ausgenommen Gebäude, 
• fliegende Bauten bis 5 m Höhe, die für Kinder betrieben werden und eine Geschwindig-

keit von höchstens 1 m/s haben, 
• Bühnen, die fliegende Bauten sind, einschließlich Überdachungen und sonstiger Aufbau-

ten, bis 5 m Höhe, mit einer Grundfläche bis 100 m² und einer Fußbodenhöhe bis 1,50 m, 
• Imbiss- und Verkaufswagen auf öffentlichen Verkehrsflächen und gewerblich genutzten 

Flächen, außer im Außenbereich. 
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